
interessengemeinschaft 
werbung für drensteinfurt e. v.

  

heimstättenweg 1a
48317 drensteinfurt

  

tel. 0 25 08 - 12 18
fax 0 25 08 - 985851

  

info@gewerbeverein-drensteinfurt.de
www.gewerbeverein-drensteinfurt.de

Bewerbung um einen Standplatz beim Drensteinfurter Stadtfest, dem 
„Dreingaufest“ am 1. Wochenende im September 

Name/Firma   .................................................................

PLZ/ Wohnort/Straße  ......................................................

Tel:   .................................  Fax  ....................................

E-Mail:  ..........................................................................

Art des Angebotes: .........................................................

.....................................................................................
Es gilt ausdrücklich als vereinbart, dass die und nur die bei der Anfrage angegebenen Waren, 
Artikel oder Getränke und Speisen zum Kauf angeboten werden dürfen.

Gewerblich / Privat:  ........................................................

Art des Standes/Hütte:  ...................................................
Es ist wünschenswert, die Stände, Pavillons, Hütten und Wagen frühlingsmäßig (Blumen, bunte  
Bänder etc.) zu dekorieren falls dieses nicht ohnehin schon durch das Warengebot gemacht wird.

Standgröße (L/B): ..........................................................
Bei der Angabe der Standmaße bitte darauf achten, dass z.B. Zugrohre an Anhängern oder 
Dachüberstände mit angegeben werden müssen. Auch ist es erforderlich, einen Hinweis auf den 
Eingang zu machen  (Seite/hinten).

Strombedarf: .................................................................
Der Aussteller ist selbst verantwortlich für den Strom, die Dekoration und das von ihm 
benötigte Material. Ein Stromanschluss in der Nähe des Standplatzes wird vom Veranstalter 
gestellt.  Der Stand für das Dreingaufest muss an beiden Tagen bis  spätestens 12:00 Uhr 
fertig eingerichtet und die Ware zum Verkauf ausgestellt sein. 

Die Höhe der Standgebühr richtet sich nach der Standgröße und dem 
Angebot und werden dem Bewerber kurzfristig mitgeteilt. 
Hobbybastler aus dem Bereich Handwerk und Kunsthandwerk müssen 
keine Standgebühr entrichten. Die Stromkosten werden pauschal je nach 
Abnahmemengen erhoben.


